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SATZUNGSBESCHEINIGUNG 
  

Gemäß $ 181 Abs. 1 S. 2 AktG bescheinige ich hiermit, dass es sich bei 
nachstehender Fassung um den vollständigen Wortlaut der Satzung der 
Firma 

Chainledger Systems AG 
mit dem Sitz in München 

- Amtsgericht München HRB 227140 - 

handelt, wobei die geänderten Bestimmungen der Satzung mit den in der 

Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08.03.2024 UVZNr. 

1249/2024/R sowie in dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2024 

über die Änderungen der Satzung und die nicht geänderten Bestimmun- 

gen der Satzung mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten voll- 

ständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen. 

München, den 27.03.2024 

    
      

Dr. Rainer Regler 
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SATZUNG DER CHAINLEDGER 

SYSTEMS AG 
  

A. | 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

£1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 
  

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

Chainledger Systems AG 

(2) Sie hat ihren Sitz in München. 

(3) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 

82 
Gegenstand des Unternehmens 
  

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Blockchain- 

Software-Lösungen vor allem für die Bereiche Infrastrukturmanagement, Industrie 

4.0 und Finanztechnologie sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden 

Service- und Beratungsleistungen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet 

sind, den Geschäftszweck zu fördern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlas- 

sungen errichten und gleichartige Unternehmen im In- und Ausland gründen, sol- 

che erwerben oder sich an ihnen beteiligen. 

83 
Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

EUR 2.400.000,00 

i.W. Euro zwei Millionen und vierhunderttausend. 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 2.400.000 Stückaktien. 

(3) Das Grundkapital wird in Höhe von € 50.000,00 durch Bareinlage durch die Gründe- 
rin erbracht.



84 
Aktien 

(1) Sämtliche Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 

(2) Die Form der Aktienurkunden setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsra- 

tes fest. Die Gesellschaft kann Gewinnantei- und Erneuerungsscheine ausgeben. 

Die Gesellschaft kann einzelne Aktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die 

eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Globalaktien,  Globalurkunden). Sammelur- 

kunden sind bei den in $ 10 Abs. 1 Nr. 2 AktG genannten Stellen zu hinterlegen. 

(3) Für  Gewinnanteil- und  Erneuerungsscheine sowie  Schuldverschreibungen und 

Zins- und Erneuerungsscheine gilt Abs. 2 Satz 1. 

(4) Das Recht der Aktionäre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen. 

B. 
ORGANE DER GESELLSCHAFT 

I. 

Vorstand 

85 
Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands 
  

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person. Auch dann, wenn das Grund- 

kapital der Gesellschaft den Betrag von € 3.000.000,00 übersteigt, kann der Vor- 

stand aus einer Person bestehen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder 

bestellt werden. 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die \Vorstandsmitglieder und bestimmt im Rahmen von 

Abs. 1 ihre Zahl. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie 

einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. 

(3) Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der Be- 
schlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstands gefasst. Bel Stimmen- 

gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. ' 

(4) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Der Ge- 
schäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf seiner Zustimmung. 

(5) Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen. 
Der Aufsichtsrat kann den Abschluss, die Änderung und Kündigung der Dienst- 
verträge einem Aufsichtsratsausschuss übertragen.



(1) 

(2) 

(3) 

a) 

b) 

86 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
  

Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand und des Geschäftsver- 

teilungsplans zu führen. 

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind 

mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstands- 

mitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Vor- 

standsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. Der Aufsichtsrat kann weiter allgemein 
oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle Vorstandsmitglieder berech- 

tigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines Dritten zu 
vertreten. 

Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats 

zur Veräußerung des Unternehmens im ganzen; 

zum Abschluss von Verträgen oder Plänen nach dem Umwandlungsgesetz; 

c) zum Abschluss von Unternehmensverträgen nach 8 291 AktG. 

(1) 

(2) 

(3) 

Darüber hinaus ordnet der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung für den Vorstand o- 

der durch Beschluss an, welche Arten von Geschäften seiner Zustimmung bedürfen. 

ll. 

Aufsichtsrat 

87 
Zusammensetzung und Amtsdauer 
  

Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

Der erste Aufsichtsrat wird bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, 

die über die Entlastung für das erste Vol- oder Rumpfgeschäftsjahr beschließt. 
Im Übrigen erfolgt die Wahl des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem 

die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist möglich. 

Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder 
für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder  Ersatzmitglieder gewählt  wer- 
den. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglie- 
der des Aufsichtsrates, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder 
sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in der



nächsten oder übernächsten Hauptversammlung nach Eintritt des 
Ersatzfalles eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung 
dieser Hauptversammlung, anderenfals mit Ablauf der restlichen Amtszeit des 
Ausgeschiedenen. 

(4) Wird ein  Aufsichtsratsmitglied  anstelle eines ausscheidenden Mitglieds  ge- 

wählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden 

Mitglieds. Soll die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des 

Aufsichtsrates das Ausscheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, 
bedarf der Beschluss über die Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der 

abgegebenen Stimmen. 

(5) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von drei 

Monaten niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung ge- 

genüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Auf- 

sichtsrates erfolgen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus wichtigem Grund 
bleibt hiervon unberührt. 

88 
Vorsitzender und Stellvertreter 
  

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl 
erfolgt für die Amtsdauer der Gewählten oder einen kürzeren vom  Auf- 
sichtsrat bestimmten Zeitraum. Stellvertreter haben die Rechte und  Pflich- 
ten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates, wenn dieser verhindert ist. Unter 
mehreren Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus dem 
Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche 
Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

89 
Sitzungen des Aufsichtsrats 
  

(1) Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er muss einmal 
im  Kalenderhalbjahr, wenn die Gesellschaft börsennotiert ist, zweimal im Kalen- 
derhalbjahr zusammentreten, Eine Sitzung des Aufsichtsrats kann auch als Video- 
oder Telefonkonferenz abgehalten werden. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des Auf- 
sichtsrates mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berech- 
nung der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit- 
zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist 
angemessen verkürzten und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch 
oder mittels elektronischer Medien (z.B. Email) einberufen.



(3) 

(2) 

(3) 

(6) 

Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tagesordnung nicht 
ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlossen werden, 

wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Aufsichtsratsmit- 
gliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vor- 

sitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschlussfassung zu wider- 

sprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirk- 

sam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder innerhalb der Frist nicht wi- 

dersprochen oder wenn sie zugestimmt haben. 

8 10 
Beschlüsse des Aufsichtsrats   

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Außerhalb 

von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

schriftliche,  fernschriftiche oder  fernmündiiche  Beschlussfassungen oder Be- 

schlüsse durch elektronische Medien erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Ver- 

fahren innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist wi- 

derspricht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzenden schriftlich festgestellt 

und allen Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen 

gelten die nachstehenden Bestimmungen entsprechend. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn an der Beschlussfassung mindestens 
drei Mitglieder teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfas- 

sung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. 

Abwesende Aufsichtsratsmitgieder können an Abstimmungen des  Aufsichtsra- 
tes dadurch teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder  schriftli- 

che Stimmabgaben überreichen lassen. 

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 

anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Wahlen genügt die ver- 

haltnismaßige Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzen- 
den des Aufsichtsrates den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vor- 
sitzende des Aufsichtsrates an der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme sei- 

nes Stellvertreters den Ausschlag. 

Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrates die 
zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlichen Willenserklä- 

rungen abzugeben. 

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Niederschriften 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmungen außer- 
halb von Sitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind.



(7) Die Unwirksamkeit oder Rechtswidrigket von Beschlüssen des Aufsichtsrats 

kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat seit Kenntnis von der 

Beschlussfassung gerichtlich geltend gemacht werden. 

8 11 
Geschäftsordnung 
  

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 
selbst fest. 

$12 
Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mitte 

Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch besonde- 

ren Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. 

(2) Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen dieser Satzung für den Auf- 

sichtsrat sinngemäß, soweit die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats im Rahmen 
des Gesetzes nichts Abweichendes anordnet. Bei Abstimmungen und bei Wahlen gibt 
im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden des Ausschusses den 

Ausschlag. 

(3) Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene  Willenserklärungen gibt im 

Namen des Ausschusses dessen Vorsitzender ab. 

813 

Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine  Aufwandsentschädigung, die durch die 

Hauptversammlung festgesetzt wird und sich nach der Anzahl der durchge- 

führten Sitzungen richte. Jedes AR Mitglied erhält eine Aufwandsentschädi- 
gung für jede Sitzung von Euro 1.000,- bei persönlicher Anwesenheit und von 

Euro 500,- bei telefonischer Anwesenheit zur AR Sitzung. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie 

Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer. 

(3) 8113 Abs. 2 AktG bleibt unberührt.



8 14 
Satzungsänderungen   

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung 
betreffen, zu beschließen, 

IN. 
Hauptversammlung 

815 

Ort und Einberufung   

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder nach Wahl des 

einberufenden Organs an einem deutschen Börsenplatz statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorge- 

schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

(3) Die Einberufung ist mindestens 30 Tage vor dem Tage, bis zu dessen Ablauf sich die 

Aktionäre anmelden müssen, zu veröffentlichen. Dabei wird der Tag der Veröffentli- 
chung nicht mitgerechnet. 

(4) Wenn Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, ist in der Einberufung zur Hauptver- 

sammlung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Aktionäre zur Teilnahme 

an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zugelassen werden. 

(5) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die 

Gewinnverwendung und - soweit erforderlich - über die Feststellung des Jahresab- 

schlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der ersten 

acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 
Hauptversammlung). Die Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in 

einem Zeitraum von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das 
Handelsregister. 

8 16 
Teilnahme an der Hauptversammlung 
  

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in deutscher oder englischer Sprache 
bei der Gesellschaft oder einer in der Einladung zur Hauptversammlung bezeichne- 
ten Stelle anmelden und den Nachweis der Berechtigung gemäß $& 16 Abs. 2 erbrin- 
gen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft 
unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor



(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

(1) 

der Hauptversammlung  (Anmeldetag) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs der Anmeldung und des Nachweises sind nicht mitzurech- 
nen. 

Die Aktionäre müssen die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Textform (8 

126b BGB) erstellten Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende 

Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut in deutscher oder englischer Sprache. Der 
Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu be- 
ziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung mitgeteilten Adres- 

se spätestens an dem Tag, bis zu dem die Anmeldung gemäß $ 16 Abs. 1 zu erfol- 
gen hat, zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit 

oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. 

Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesell- 
schaft den Aktionär zurückweisen. 

Bei Fristen und Terminen für den letzten Anmeldetag oder den Nachweis des Akti- 
enbesitzes, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der 

Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Samstag, einem Sonn- 

tag oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werk- 

tag kommt nicht in Betracht. Die 8$ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
sind nicht entsprechend anzuwenden. 

Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Für die Erteilung 
der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung gegen- 

über der Gesellschaft gilt die gesetzliche Form. 

Wenn Aktienurkunden nicht ausgegeben sind, ist in der Einberufung zur Haupt- 
versammlung zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Aktionäre zur Teil- 

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zugelassen 

werden. 

8 121 Abs. 6 AktG bleibt unberührt. 

817 
Stimmrecht 

Jede Aktie gewährt eine Stimme. 

Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 

818 
Vorsitz in der Hauptversammlung 
  

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates o- 
der ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied.



Übernimmt kein Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz, so eröffnet der zur Beurkundung 

zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter der Versammlung 

durch diese wählen. 

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der die 

Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Form der Abstimmung. 

819 
Beschlussfassung 
  

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebe- 

nen Stimmen gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine 
größere Stimmenmehrheit erforderlich is. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als 

Stimmabgabe. 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht er- 

reich, so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden 
höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die 
höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehen- 

de Los. 

$ 20 
Niederschrift über die Hauptversammlung 
  

(1) Für die Niederschrift über die Hauptversammlung gilt $ 130 AktG. 

(2) Die Niederschrift, in der ein vom Vorsitzenden in der Hauptversammlung zu unter- 

zeichnendes Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Aktionäre und der Ver- 

treter von Aktionären beizufügen ist, hat für die Aktionäre sowohl untereinander als 
auch in Beziehung auf ihre Vertreter volle Beweiskraft. 

C. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

821 
Jahresabschluss 
  

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bilanz nebst 

Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und - soweit erforderlich - den Lagebe- 
richt aufzustellen und mit einem Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns 
dem Aufsichtsrat vorzulegen.



(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und 

den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen - gegebenen- 

falls eine Abschlussprüfung zu veranlassen - und über das Ergebnis seiner Prüfung 

schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Bericht inner- 

halb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand 
zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist dieser fest- 
gestellt. 

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die or- 

dentliche Hauptversammlung  einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht 

des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstandes für 

die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung an in den Geschäfts- 

räumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. 

822 
Gewinnverwendung   

(1) Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. In einem 

Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abwei- 

chend von $ 60 Abs. 2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden. Die 

Hauptversammlung kann auch eine andere Verwendung bestimmen, als in 

8 58 Abs. 3 Satz 1 des Aktiengesetzes vorgesehen. 

(2) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres kann der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrates im Rahmen des $ 59 AktG eine Abschlagsdividende an die Akti- 
onäre ausschütten, 

823 

Rücklagen 

(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so kön- 

nen sie Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Ge- 

winnrücklagen einstellen, sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere 

Beträge bis zu einem Viertel des  Jahresüberschusses in andere Ge- 

winnrücklagen einzustellen, wenn die anderen Gewinnrücklagen die 

Hälfte des  Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach der 

Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

(2) Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist die Hälfte 

des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

(3) Bei der Errechnung des gemäß Abs. (1) oder (2) in andere Gewinnrück- 
lagen einzustellenden Teils des Jahresüberschussess sind Betrage, die in 
die gesetzliche Rücklage einzustellen sind und ein  Verlustvortrag vorab 
abzuziehen.



824 
Gründungsaufwand 
  

trägt die mit der Gründung verbundenen  Gerichts- und 

der Veröffentlichung sowie sons- 

Gesamtbetrag von 

Die Gesellschaft 

Notarkosten einschließlich der Kosten 

tige Rechts- und Steuerberatungskosten bis zu einem 

€ 5.000,00. 

825 

Bekanntmachung 
  

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger. 

-Ende der Satzung -



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 04.04.2024

Dr. Christian Linke, Notarvertreter/in


